
 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 03.09.2012 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 1099/2012 
FB 2/ 20-22-03  öffentlich 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Haupt- und Finanzausschuss 12.09.2012 Vorberatung 

Rat 19.09.2012 Entscheidung 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Zustimmung zur Leistung außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO 
hier: Erstattung zuviel erhobener Vorausleistungen auf Straßenbaubeiträge für die 
Talstraße 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der außerplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 109.238,02 € bei 
5.200014.610.012/683200 - Beiträge nach KAG wird gemäß § 83 Abs. 2 GO zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Gerhard Halbe   
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Erläuterungen: 
 
Die Gesamtkosten des Bauabschnitts Talstraße im Rahmen der Schulwegsicherungs-
maßnahme Talstraße/Markstraße/Am Räschen belaufen sich auf 1.796.786,47 €. 
 
Im Jahre 2006 wurden Vorausleistungen auf Straßenbaubeiträge für die nach den Vor-
schriften des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) abrechnungsfähigen Bauabschnit-
te der Talstraße in Höhe von 439.868,61 € erhoben. Abrechnungsfähige Bauabschnitte 
sind die Abschnitte von der Kölner Straße bis zum Burstenweg, von der Turnerstraße 
bis zur Kreisverkehrsanlage Talstraße/Markstraße sowie der Abschnitt von der Kreis-
verkehrsanlage Talstraße/Markstraße bis zur Gabelung Talstraße/Am Stadtwald. Der 
Veranlagung für diese abrechnungsfähigen Bauabschnitte lagen geschätzte Baukosten 
in Höhe von 766.000,00 € (incl. Planungs-, Verwaltungs-, Grunderwerbs- sowie Ver-
messungskosten, ausgenommen Kosten der Straßenoberflächenentwässerung sowie 
der Straßenbeleuchtung) zugrunde. 
 
Die tatsächlichen Kosten für die abrechnungsfähigen Bauabschnitte betragen nach Ab-
schluss der Straßenbaumaßnahme 624.438,83 €; die hieraus resultierenden Einnah-
men für Straßenbaubeiträge belaufen sich auf 330.630,59 €. 
Die tatsächlichen Baukosten (ab dem Jahr 2006) unterschreiten die (im Jahr 2004) ge-
schätzten Baukosten der Fahrbahn, der Angebotsstreifen sowie der Gehwege um 25 
bis 30 %. Außerdem lagen die tatsächlichen Grunderwerbskosten für Gehwege und 
Angebotsstreifen um rund 30 T€ niedriger, da der geplante Grunderwerb nicht in vollem 
Umfang getätigt werden musste. 
 
Nach Abrechnung der Maßnahme sind die zuviel erhobenen Vorausleistungen 
(439.868,61 € - 330.630,59 € = 109.238,02 €) jetzt zu erstatten. 
 
Nach § 83 Abs. 2 GO bedarf eine erhebliche über- oder außerplanmäßige Mittelbereit-
stellung der vorherigen Zustimmung des Rates. In seinen Grundsatzbeschlüssen zum 
Haushaltsrecht hat der Rat am 16.06.2010 (TOP 6) festgelegt, dass eine Überschrei-
tung dann erheblich im Sinne der Gemeindeordnung ist, wenn sie mehr als 2 v.T. der 
Aufwendungen  des Ergebnisplans beträgt. 2 v.T. des Gesamtbetrages der Aufwen-
dungen im Ergebnisplan = 90.612 €; die Erheblichkeitsgrenze ist damit überschritten. 
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Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten 109.238,02 € Haushaltsjahr 2012 

Produkt/Kostenstelle/Investition 

5.200014.610.012 

Sachkonto 

683200 

Vorgesehen im         Ergebnisplan  Finanzplan 

 Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Folgekosten pro Jahr       €  noch nicht zu übersehen 

Erläuterungen: Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung ist gewährleistet durch 
Mehreinzahlungen aus der Landeszuweisung für die Schulwegsicherungsmaßnahme 
Talstraße/Markstraße/Am Räschen bei 5.200014.605.112/681200  

      

      
 

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte 

 ja  nein  noch nicht zu überschauen 

Erläuterungen:       

      

      

 
 
 
 
 
 
Mitzeichnungen 

 

      
      
 I. Beigeordneter Datum  Fachbereich 2 Datum 
      
      
 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 
      
      
 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
 


